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Unser Rechtsschutz-Tarif: Leistungen und Vorteile 

 
 

Umfassender Rechtsschutz für Versicherungsmakler 
 

 Absicherung der privaten und gewerblichen Risiken  in einem Vertrag zum günstigen Komplett-
Preis: Privat-, Berufs-, Verkehrs-, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz, Versicherungs-
Vertrags-RS, Antidiskriminierungs-Rechtsschutz für den gewerblichen sowie Spezial- Straf-
Rechtsschutz  für den privaten und gewerblichen Bereich mit u.a. folgenden versicherten 
Besonderheiten: 
 
 Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für gewerbliche Versicherungsverträge 

 Deckungsrechtsstreit mit VSH-Versicherer mitversichert! (unbegrenzt) 
 Rechtsschutz für das Vermittlungsverhältnis zwischen Versicherungsnehmer  

und Versicherer oder Maklerpool 
 Rechtsstreitigkeiten wegen Courtage mitversichert (10 % Zuschlag) 

 Streitigkeiten im Zusammenhang mit personenbezogenen Versicherungsverträgen 
 unbegrenzte Versicherungssumme für den Privat-, Berufs-,Verkehrs- und Wohnungs-  

und Grundstücks-Rechtsschutz 
 Streitigkeiten aus privaten Kapitalanlagegeschäften  
 Rechtsschutz bei wettbewerbsrechtlichen Verstößen (Direktmarketing)  
 Rechtsschutz bei Entzug der Gewerbeerlaubnis 
 Kostenlose telefonische Erstberatung im gewerblichen und privaten Bereich durch Partneranwälte  

 

 Spezial-Straf-Rechtsschutz für Ihre unternehmerische Tätigkeit mit u. a. folgenden wesentlichen 
Deckungsinhalten: 

 
 Versicherungssumme: 500.000 Euro 
 Keine Wartezeit, Straftat kann grundsätzlich auch vorvertraglich begangen worden sein. 
 Übernahme der Kosten von Strafverteidigern und Sachverständigen auch auf Basis von 

Honorarvereinbarungen d. h. unabhängig von den Sätzen nach dem Rechtsanwalts- 
Vergütungsgesetz  

 Übernahme von Kosten für den anwaltlichen Beistand von Zeugen   
 anwaltliche Interessenwahrnehmung bei Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen 
 Vorsatzvorwurf mitversichert 
 Rückforderungsverzicht bei Vorsatzverurteilung per Strafbefehl 
 steuer-, sozial- und verwaltungsrechtliche Interessenwahrnehmung zur Unterstützung der 

Strafverteidigung  
 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit zur Verminderung von Rufschäden aufgrund eines Strafverfahrens  
 Keine personenbezogenen Sublimits  
 Nachhaftung 1 Jahr, bei Insolvenz/Liquidation 2 Jahre 

 


